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Vorhaben und Zusammenfassung 

Die Stadt Papenburg plant mit der 6. Änderung des Bebauungsplans Nr. 44 „Östlich Heideweg“ die 

Bereitstellung einer weiteren Wohngebietsfläche auf einem bisherigen Grünstreifen an der Moor-

straße, Ecke Wacholderweg, in Papenburg. 

Ein schalltechnischer Planungsaspekt ergibt sich durch den Verkehrslärm von der in Plangebiets-

nähe verlaufenden Rheiderlandstraße, der Bundesstraße B70 sowie der Moorstraße selbst. TÜV 

NORD Umweltschutz wurde von der Stadt Papenburg mit einer Berechnung und Beurteilung der 

Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet beauftragt. 

Datengrundlage zum Verkehrsaufkommen ist eine zweiwöchige Knotenpunktszählung in 2018 für 

die B70 und die Rheiderlandstraße sowie eine Stichprobenzählung in 2018 für die Moorstraße. Hie-

raus haben wir Prognoseansätze für das Horizontjahr 2035 gebildet und zugrunde gelegt. 

Die Untersuchung kommt zu folgendem Ergebnis: 

Das Ergebnis der Schallimmissionsberechnung zum Verkehrslärm gemäß den RLS-90 ergibt für die 

überbaubaren Flächen des Plangebiets Beurteilungspegel von 60 bis 64 dB(A) zur Tageszeit sowie 

von 51 bis 53 dB(A) zur Nachtzeit. Diese Pegelwerte liegen über den schalltechnischen Orientie-

rungswerten der DIN 18005-1 ‚Schallschutz im Städtebau‘ von tags 55 dB(A) / nachts 45 dB(A) für 

WA-Gebiete. Der führende Pegelbeitrag rührt von der unmittelbar am Plangebiet verlaufenden Moor-

straße.  

Bei Immissionspegeln oberhalb der schalltechnischen Orientierungswerte, sollen Vorgaben zum 

mindestens erforderlichen baulichen (passiven) Schallschutz nach dem Maß der DIN 4109 festge-

setzt werden. Gemäß dieser Norm entsprechen die Verkehrslärmimmissionen den Lärmpegelberei-

chen ‚III‘ und ‚IV‘. 

Wir empfehlen Festsetzungen zum erforderlichen Schalldämmmaß der Fassaden auf zur Moor-

straße weisende Fassaden im Lärmpegelbereichen ‚IV‘ zu beschränken. Die geringeren Anforde-

rungen zum Lärmpegelbereich ‚III‘ werden i.d.R. bereits durch die gängigen baulichen Aufführungen 

nach Maßgabe der Wärmeschutzvorschriften erreicht, weswegen Festsetzungen hierzu u.E. ver-

zichtbar sind. Allerdings sollte für das gesamte Plangebiet der Einbau von technischen Belüftungs-

anlagen für Schlafräume zur Sicherung ausreichender Nachtruhe vorgesehen werden.  

Für Außenwohnbereiche (Terrassen, Balkone) kann nur für die Anordnung an der Süd-/Südwest-

seite der Wohnhäuser (ohne Einzelnachweis) von einer ausreichenden Schallabschirmung (gegen-

über der Moorstraße) ausgegangen werden. 

 

 

 

Dipl.-Phys. Joachim Melchert Dipl.-Ing. Ingo Tzschacksch  

Sachverständige der TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG 
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1. Aufgabenstellung und Unterlagen 

Zur Ausweisung einer Wohngebietsfläche für Einzelhausbebauung (WA) auf einem bisherigen Grün-

streifen an der Moorstraße, Ecke Wacholderweg, in Papenburg durch die 6. Änderung des Bebau-

ungsplans Nr. 44 „Östlich Heideweg“ soll die auf das Plangebiet einwirkende Verkehrslärmimmission 

ermittelt werden. Erforderlichenfalls sollen Lärmpegelbereiche und Festsetzungsvorschläge zum 

baulichen Schallschutz angegeben werden.  

Einzubeziehen sind die Verkehre der Rheinderlandstraße, der Bundesstraße B70 sowie der Moor-

straße. Es werden auf Grundlage der Norm DIN 4109 die maßgeblichen verkehrsbedingten Außen-

lärmpegel für die zur Straße weisenden Fassaden berechnet und den mindestens erforderlichen 

resultierenden Schalldämmmaßen zugeordnet.  

Der Erarbeitung der schalltechnischen Untersuchung lagen folgende vorhabenspezifische Unterla-

gen zu Grunde: 

 Entwurf zum B-Plan Nr.44, 6. Änderung 

 Umgebungslageplan (zur Zählstellenlage)  

 eigene Ortsbesichtigung am 21.01.2019 

Verkehrsmengendaten: 

 Unterlage „Verkehrsgutachten Moorstraße im Bereich Wacholderweg“ (07.06.2018) 

 Verkehrszählung Moorstraße vom 06.06.2018 (Tagesganglinie) 

 Knotenpunktzähldaten der Umgebungsstraßen in der 24. und 25.KW in 2018 (Kfz/24h) 

 Knotenpunktdaten der Spitzenstunden Rheiderlandstraße/Zufahrt B70  

2. Örtlich Verhältnisse  

Die örtliche Einordnung des Plangebiets und die Lage der Straßenzüge kann dem Übersichtslage-

plan im Anhang 1 entnommen werden. Das Plangebiet ist noch unbebaut (Grünfläche) und grenzt 

allseitig an Verkehrsflächen an, wovon nur die Moorstraße Durchgangsverkehr trägt. Der Wachol-

derweg ist eine anbindende Sackgasse. Die nähere Umgebung ist durch lockere Einzelhausbebau-

ung gekennzeichnet. 

Die Rheiderlandstraße (L51) liegt südwestlich des Plangebietes in rund 180 m Abstand. Die schnell-

straßenartig ausgebaute Bundesstraße B70 (Meppener Straße) verläuft westlich in rund 160 m Ab-

stand in Brückenführung (4 m Durchfahrhöhe). Die Kreuzungsbeziehung beider Straßen ist über 

Auffahrrampen realisiert. 

Die Topographie im Untersuchungsbereich ist für schalltechnische Belange hinreichend eben.  

3. Vorgehensweise und Untersuchungsmethodik 

Die Geräuschimmissionen aus Verkehrslärm werden für den maßgebenden Schallemittenten Stra-

ßenverkehr nach den Berechnungsverfahren der RLS 90  ermittelt. Das Ergebnis wird in Form von 

Lärmpegelkarten aufgetragen. 
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Zur Ableitung erforderlicher passiver Lärmschutzmaßnahmen gegenüber dem Verkehrslärm werden 

die maßgeblichen Außenlärmpegel / Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 ermittelt. 

4. Beurteilungsgrundlagen 

4.1 Allgemein 

Die Quantifizierung von Verkehrslärmimmissionen bei der Planung von Baugebieten geht von Beur-

teilungspegeln für die Tages- und Nachtzeit aus, welche als Einzahlwerte die mittlere Schallexposi-

tion eines Ortes widerspiegeln. Ausgangspunkt der Ergebnisbeurteilung ist ein Vergleich mit den 

schalltechnischen Orientierungswerten zur Norm DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“. 

Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Planung erforderlichen Abwägung 

der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen zu verstehen. Die Ab-

wägung kann in begründeten Fällen bei Überwiegen anderer Belange zu einer Verminderung der 

Schallschutzanforderungen führen, etwa falls die Konsequenzen aus der Einhaltung der Orientier-

ungswerte (z.B. Abstandsvorgaben) in Widerspruch mit anderen wichtigen Planungsgrundsätzen 

stehen. Sollen in so einem Fall höhere Pegelwerte akzeptiert werden, ist möglichst ein Ausgleich 

z.B. durch baulichen Schallschutz oder zweckdienliche Grundrissgestaltungen vorzusehen und pla-

nungsrechtlich abzusichern. 

Im Falle des Verkehrslärms werden bei Zielkonflikten die Grenzwerte der Verkehrslärmschutzver-

ordnung (16. BImSchV), die die Schallschutzvorsorge bei neuen oder wesentlich geänderten öffent-

lichen Straßen oder Schienenwegen regeln, in der üblichen Beurteilungspraxis als Obergrenze des 

Abwägungsspielraums bei der Bauleitplanung verstanden. Diese Grenzwerte liegen z.B. für Allge-

meine Wohngebiete um 4 dB(A) höher als die entsprechenden Orientierungswerte, also bei 

59 dB(A) für die Tageszeit und 49 dB(A) für die Nachtzeit. Für MI-Gebiete liegen die Werte um je-

weils 5 dB(A) höher. 

Soweit möglich, sollten jedoch bei einer Überschreitung der Orientierungswerte aktiven Lärmschutz-

maßnahmen Vorrang vor anderen Regelungen gegeben werden. 

Für die im vorliegenden Fall vorgesehenen Gebietsausweisungen gelten folgende Zielwerte: 

Tabelle 1: Schalltechnische Zielwerte 

Gebietseinstufung Schalltechnische Zielwerte 

 tags nachts 

Schalltechnische Orientierungswerte gemäß DIN 

18005- 1, Beiblatt 1, für 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 

 

55 dB(A) 

 

45 dB(A) * 

Schalltechnische Grenzwerte der Verkehrslärm-

schutzverordnung (16. BImSchV) für 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 

 

59 dB(A) 

 

49 dB(A) 

                                                                                             * nur für öffentlichen Verkehrslärm, sonst 40 dB(A)  

Der Beurteilungsegel Lr ist der Parameter zur Beurteilung der Schallimmissionen. Er wird für die 

Zeiträume tags (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und nachts (22.00 bis 06.00 Uhr) berechnet. 
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4.2 DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau 

Zum Schutz gegen Außenlärm (Verkehrslärm) müssen die Außenbauteile von Gebäuden bestimm-

ten Mindestanforderungen an das resultierende Luftschalldämm-Maß genügen (vgl. Tabelle 2). 

Dazu sind die vorhandenen oder zu erwartenden maßgeblichen Außenlärmpegel zu ermitteln, de-

nen nach DIN 4109 Lärmpegelbereiche und die erforderlichen resultierenden Mindest-Schalldämm-

Maße zugeordnet sind. 

Tabelle 2: Anforderungen an die resultierende Luftschalldämmung von Außenbauteilen gem. 

DIN 4109 

  Erforderliches Schalldämm-Maß erf. R’w,res [dB] 

Lärmpegel-

bereich 

maßgeblicher 

Außenlärmpegel 

[dB(A)] 

Krankenanstalten 

und Sanatorien 

Wohnungen, Beherber-

gungsstätten, Unter-

richtsräume u.ä. 

Büroräume u.ä. 

I bis 55 35 30 - 

II 56 bis 60 35 30 30 

III 61 bis 65 40 35 30 

IV 66 bis 70 45 40 35 

V 71 bis 75 50 45 40 

VI 76 bis 80 
1) 

50 45 

VII > 80 1) 50 
1) Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen 

Für die von der maßgeblichen Lärmquelle abgewandten Gebäudeseiten darf nach DIN 4109 der 

maßgebliche Außenlärmpegel ohne besonderen Nachweis 

 bei offener Bebauung um 5 dB(A), 

 bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen um 10 dB(A) 

gemindert werden. 

Für Verkehrslärm wird der maßgebliche Außenlärmpegel in der Regel nach den RLS 90 als Beur-

teilungspegel tags (06.00 bis 22.00 Uhr) berechnet. Die maßgeblichen Außenlärmpegel werden 

nach DIN 4109 an Hand der tageszeitlichen Beurteilungspegel ermittelt. Zu den berechneten Werten 

sind 3 dB gemäß DIN 4109 (Pkt.4.4.5.2, Pkt.4.4.5.3) zu addieren. Dabei wird für die Absicherung 

eines ausreichenden Schutzes im Nachtzeitraum unterstellt, dass die Schallimmissionen nachts ent-

sprechend weit unter denen am Tage liegen.  
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5. 5. Ermittlung der Geräuschemissionen 

5.1 Maßgebende Geräuschquellen 

Maßgebende Geräuschquelle mit Rückwirkung auf die geplante Bebauung sind: 

 der Straßenverkehr der Moorstraße auf Höhe des Plangebiets  

 der Straßenverkehr der Rheiderlandstraße L51 

 der Straßenverkehr der Meppener Straße B70 

Die genannten Geräuschquellen werden nachfolgend beschrieben. 

5.2 Straßenverkehr 

Grundlagen 

Der von einer Straße ausgehende Schall, die Schallemission, und der an einem bestimmten Ort 

ankommende Schall, die Schallimmission, werden grundsätzlich berechnet.  

Das ist darin begründet, dass damit 

 zufällige Ereignisse ausgeschlossen werden und 

 die Ermittlung für eine prognostizierte, in der Regel höhere, Verkehrsbelastung erfolgen kann. 

Zur Berechnung der Schallemission einer mehrstreifigen Straße werden Linienschallquellen in 0,5 m 

Höhe über den beiden äußeren Fahrstreifen angenommen. Bei einstreifigen Straßen fallen beide 

Fahrstreifen zusammen. Für die Schallausbreitung werden ein leichter Wind (etwa 3 m/s) zum Im-

missionsort hin und Temperaturinversion zugrunde gelegt, da diese Bedingungen die Schallausbrei-

tung begünstigen. 

Der maßgebende Wert für den Schall am Immissionsort ist der Beurteilungspegel. Der Beurteilungs-

pegel wird getrennt für den Tag (6.00 bis 22.00 Uhr) und die Nacht (22.00 bis 6.00 Uhr) gemäß der 

RLS-90 berechnet. 

In die Berechnung des Beurteilungspegels gehen ein: 

 die maßgebende Verkehrsstärke für den Tag und für die Nacht, ermittelt aus der durchschnittli-

chen täglichen Verkehrsstärke (DTV) 

 die LKW-Anteile für Tag und Nacht 

 die Geschwindigkeit für PKW und LKW 

 die Steigung und das Gefälle der Straße 

 ein Korrekturwert für die Bauweise der Straßenoberfläche 

 die Anteile aus der Einfachreflexion der Schallquelle an Stützmauern, Hausfassaden oder ande-

ren Flächen (Spiegelschallquellen). 

Für lichtzeichengeregelte Kreuzungen oder Einmündungen wird ein Zuschlag berücksichtigt. Die 

maßgebende Verkehrsstärke M wird in Kfz pro Stunde (Kfz/h) angegeben. Wenn projektbezogene 

Untersuchungen (Verkehrsuntersuchungen) vorliegen, ist auf die Anwendung der Tabelle 3 der 

RLS-90 zu verzichten. 



 

 

 

    Umwel tschutz  

 

TÜV-Auftrags-Nr.: 8000668231 / 119SST006 Stand: 05.02.2019 Textteil 

Projekt/Kunde: Stadt Papenburg B-Plan Nr. 44, 6.Ä Seite 8 von 11 
 

Als Geschwindigkeiten werden richtlinienkonform die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten ange-

setzt. Die Steigung und das Gefälle werden durch einen Zuschlag berücksichtigt, der von der Längs-

neigung der Straße abhängt. Steigungen und Gefälle kleiner 5% bleiben dabei unberücksichtigt. Der 

Korrekturwert für die Bauweise der Straßenoberfläche wird der Tabelle 4 der RLS-90, entnommen. 

5.3 Berechnungsparameter und Emissionspegel 

Verkehrsmenge 

Ausgangsdaten zur Berechnung der Lärmemission von öffentlichem Straßenverkehr ist die durch-

schnittliche tägliche Verkehrsmenge der Straße pro 24 Stunden (DTV) oder in Aufgliederung in die 

Tages- und Nachtzeit (6 – 22 Uhr und 22 – 6 Uhr).  

Für die Moorstraße wurden Detailergebnisse einer aktuellen Stichprobenzählung vom 06.06.2018 

(sowie eine Planzahl aus 2008) zur Verfügung gestellt. Aus dem Ausgangswert der Querschnittsbe-

lastung von DTV2018 = 4.429 Kfz/24h bilden wir einen Prognosehorizontwert auf 2035. Da sich die 

Werte für 2008 und 2018 nur gering unterscheiden, legen wir einen geringen Prognoseanstieg von 

0,3%/a auf DTV2035 = 4.733 Kfz/24h zugrunde. Die Tag-Nacht-Aufteilung und der Güterverkehrsan-

teil (Lkw) kann den Detailangaben der Stichprobenzählung entnommen werden. 

Zur Rheiderlandstraße (L51) weist die Knotenpunktzählung aus 2018 eine Belastung von 14.900 

Kfz/24 aus. Dieses Ergebnis zeigt einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Wert der Verkehrsmen-

genkarte Niedersachsen für 2015. Wir bilden hieraus als Prognosehorizont DTV2035 = 15.700 

Kfz/24h. Den Güterverkehrsanteil bilden wir aus den Daten der Verkehrsmengenkarte. Die zuläs-

sige Geschwindigkeit beträgt im Bereich um die Auffahrten zur Bundesstraße (~ 150 m) 70 km/h, 

sonst 100 km/h. 

Die Bundesstraße B 70 – Meppener Straße – ist im Untersuchungsbereich ausweislich der Knoten-

punktzählung aus 2018 mit 11.400 Kfz/24h beaufschlagt. Dies stimmt mit dem Wert der Verkehrs-

mengenkarte 2015 gut überein. Wir legen einen Prognosehorizont von DTV2035 = 12.000 Kfz/24h 

zugrunde. Die B70 wird im Untersuchungsbereich als kreuzungsfreie Fernstraße erhöht auf einem 

Viadukt geführt. Die Geschwindigkeit ist unbeschränkt (100 km/h). 

 

Emissionspegel 

Die Quellstärke der Lärmentwicklung einer Straße wird gemäß RLS-90 als Emissionspegel angege-

ben; dieser Wert gibt den zeitlich gemittelten Schallpegel in 25 m Abstand zur Schallquelle (ohne 

Lärmschutz) an. Rechnerisch wird mit Aufspaltung in zwei Emissionsbänder entlang der Mittellinien 

der äußeren Fahrstreifen modelliert; hierdurch wird die unterschiedliche Abschirmwirkung von 

Schallschirmen für nahe und ferne Fahrstreifen berücksichtigt. Relevante Steigungen oder sonstige 

besondere Einflüsse auf den Emissionspegel sind nicht gegeben. 
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Tabelle 3: Verkehrsmengenbemessung für 2035 und Emissionspegel Lm,E 

 

Straße 

 

Geschw. 

km/h 

 

DTV 

 Kfz/24h 

M  

Kfz/h 

tags 

/nachts 

Lkw 

%  

tags 

/nachts 

Korrek-

turen 

dB 

Emissionspegel 

Lm,E in dB(A) 

tags / nachts 

Moorstraße 50 4.733 287 / 19 4,4 / 5,1 --- 58,2 46,8 

Rheiderlandstraße 

L51 

70 

100 
15.700 942 / 126 5,3 / 5,3 --- 

66,0 

68,5 

57,3 

59,8 

Meppener Straße 

B70 Brückenfüh-

rung 

100 12.000 720 / 132 7,4 / 4,4 --- 67,2 59,8 

 

6. 6 Geräuschimmissionen und Anforderungen zum Schallschutz 

6.1 Ergebnis Immissionsberechnung für das Plangebiet 

Die Beurteilungspegel des Verkehrslärms im Plangebiet wurden mit den Emissionspegeln aus Abs. 

5.3 unter Verwendung der Software CadnaA 2019 nach den Festlegungen der Richtlinien RLS-90 

berechnet. Die Berechnung wurde für die Geschossebene 1.OG von Einzelwohnhäusern durchge-

führt.  

Die Ergebnisdarstellungen in graphischer Form sind in den Anhängen 2 und 3 gegeben. Die Pegel-

klassen sind darin mit Farbwechseln in Schritten von 5 dB(A) dargestellt. Die Auftragungen können 

direkt mit den Orientierungswerten nach Tab. 1 oder Tab. 2 verglichen werden. Der Vergleich mit 

den schalltechnischen Orientierungswerten zur städtebaulichen Planung ergibt: 

- Anhang 2: Tageszeit – An den Rändern der überbaubaren Flächen beträgt der tageszeitliche 

Beurteilungspegel 60 bis 64 dB(A), wobei 64 dB(A) am Rand zur Moorstraße anliegen. Der WA-

Orientierungswert 55 dB(A) für tags wird im gesamten Plangebiet überschritten. 

Der führende Pegelbeitrag geht zur Tageszeit von der Moorstraße aus. Die weiteren Straßen 

erhöhen deren Pegel um rund 1½ dB(A). 

- Anhang 3: Nachtzeit – Die nächtlichen Beurteilungspegel betragen 51 – 53 dB(A). Der WA-

Orientierungswert 45 dB(A) für nachts wird im gesamten Plangebiet überschritten. 

Nachts sind die Pegelbeiträge der Moorstraße und der beiden Fernstraßen (zusammen) etwa 

gleichgewichtig. Zur Darlegung der großräumigeren nächtlichen Pegelverteilung liegt eine Über-

sichts-Lärmpegelkarte als Anhang 5 bei. 

6.2 Außenlärmpegel und Lärmpegelbereiche  

Gemäß der DIN 4109 ‚Schallschutz im Hochbau’ sind den Beurteilungspegeln die ‚Maßgeblichen 

Außenlärmpegel’ bzw. Lärmpegelbereichsklassen zugeordnet. Die Lärmpegelbereiche gehen von 

Stufe ‚I‘ (Außenlärmpegel bis 55 dB(A)) bis Stufe ‚VII‘ (Außenlärmpegel über 80 dB(A) gestaffelt in 

5 dB(A) Stufen wie im Abs. 4.2 beschrieben. 
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Für die überbaubare Plangebietsfläche ergeben sich die im Anhang 4 aufgetragenen Lärmpegelbe-

reiche ‚III‘ (drei) und ‚IV‘ (vier). 

Da die baulichen Anforderungen zum Lärmpegelbereich ‚III‘ i.d.R. bereits durch die gängigen Auf-

führungen im Wohnungsneubau nach Maßgabe der Wärmeschutzvorschriften erreicht werden, sind 

für diesen Gebietsteil u.E. keine schalltechnischen Vorgaben zum resultierenden Bauschalldämm-

maß erforderlich. Allerdings sollte für den Lärmpegelbereich ‚III‘ der Einbau von Belüftungsanlagen 

für Schlafräume vorgegeben werden. Ein Vorschlag für die Abfassung einer textlichen Festsetzung 

zum Schutz gegen Verkehrslärm ist im Absatz 6.3 gegeben. 

Für den Gebietsteil im Lärmpegelbereich ‚IV‘ sind erhöhte Schallschutzmaßnahmen passiver Art am 

geplanten Wohngebäude nach Maßgabe der DIN 4109 erforderlich. Aktiver Schallschutz kommt 

nicht in Betracht. Durch Anforderungen an die Außenbauteile, insbesondere Fenster und Dach-

schrägen, sollte daher ein ausreichender Schallschutz für Innenräume sichergestellt werden, sofern 

diese Aufenthaltswohnräume sind.  

Für die zu erwartende Gebäudeorientierung in Ausrichtung zum Moorstraße oder zum rückwärtigen 

Wohnweg betrifft der Lärmpegelbereich ‚IV‘ allerdings nur die zur Moorstraße weisende Fassaden-

seite. Für die diesbezüglichen Querfassaden und die Südfassade zum Wohnweg liegen noch die 

Werte für Lärmpegelbereich ‚III‘ vor. 

Sofern Außenwohnbereiche an Wohnhäusern (z.B. Terrassen, Balkone) entstehen sollen, ist das 

eventuelle Erfordernis von Schallschutzmaßnahmen hinsichtlich tageszeitlicher Außenwohnnutzung 

zu diskutieren. Im vorliegenden Fall bietet sich eine Begrenzung von Außenwohnbereichen zur Süd-

seite bzw. Südwestseite an, wobei das Wohnhaus zur Moorstraße abschirmt. Alternativ könnte ein 

individueller Nachweis von Schallschutzvorkehrungen für den Außenwohnbereich auf den Zielwert 

55 dB(A) tags gefordert werden.  

 

6.3 Festsetzungsvorschlag zum Schallschutz 

Bedarf für dem Schallschutz dienende Festsetzungen im Bebauungsplan Nr. 44, 6. Änderung, be-

steht hinsichtlich des Verkehrslärms im Lärmpegelbereich ‚IV‘ für die Fassadenschalldämmung der 

zur Moorstraße ausgerichteten Fassade sowie für das gesamte Plangebiet in der Form von techni-

schen Belüftungseinrichtungen für Schlafräume. 

Wir empfehlen den Flächenteil des ‚LPB IV‘ nach Anhang 4 im B-Plan zu kennzeichnen und festzu-

setzten: 

- Im gekennzeichneten Bereich sind für Fassaden, deren Lotrechte zur Moorstraße weist, passive 

Schallschutzmaßnahmen gemäß den Anforderungen des Lärmpegelbereichs IV nach DIN 4109 

mit einem Mindestwert des resultierenden Schalldämmmaßes von R’w,res = 40 dB als Mindestwert 

notwendig. Dieser Wert ist auf die Gesamtheit von Wänden, Fenstern, Türen, Dachschrägen, 

Dachgauben etc. bezogen.   

- Im gesamten Gebiet sind zum Schutz der Nachtruhe Schlafräume (Schlafzimmer, Kinderzimmer) 

mit schallgedämmten Raumlüftungsgeräten auszustatten, sofern der notwendige hygienische 

Luftwechsel nicht anderweitig gewährleistet werden kann. 
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7. 7 Quellenverzeichnis 

Die Untersuchung stützt sich auf folgende technische Regelwerke: 

/1/ Bundesrepublik Deutschland: Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (BIm-

SchG), in der aktuellen Fassung 

/2/ DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“, Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung, 

Ausgabe 07 / 2002 

/3/ Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“, Berechnungsverfahren, Schalltech-

nische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung, Ausgabe 05 / 1987 

/4/ DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Anforderungen und Nachweise, Ausgabe November 

1989 bzw. 01.07.2016 

/5/ Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-

kehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV), Juni 1990 

/6/ Verordnung zur Änderung der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Im-

missionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung-16.BImSchV), Bundesrat Druck-

sache 319/14 vom 17. Juli 2014 

/7/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – Ausgabe 1990 – RLS-90, berichtigter Nachdruck 
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